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G rsellscnAFTsvERTRAG DER

Tnrrelsmruo lrurusrnuKTUR GMeH

$ r Firma und Sitz

(r) Die Firma der Gesellschaft lautet

Trifelsland lnfrastruktur Gm bH

(z) Sitz der Gesellschaft ist Annweiler am Trifels

$ z Gegenstand des Unternehmens

(r) Gegenstand des Unternehmens sind Bauleistungen jeglicherArt in den Berei-

chen Tiefbau, Hochbau, Ausbau, Kanalbau, Straßenbau sowie Rohrnetz- und

Kabelbau sowie damit verbundene Nebenleistungen für die Eigenbetriebe der

Verbandsgemeinde und der Stadt Annweiler am Trifels sowie deren Tochter-

gese I lschaft en zu r Gewä h rle istu ng de r kom mu na len Dase i nsvorsorge. Sofe rn

Kapazitäten zur Verfügung stehen, kann die Gesellschaft die in Satz r be-

schriebenen Leistungen zur Gewährleistung der kommunalen Daseinsvor-

sorge auch für die verbandsangehörigen Kommunen der Verbandsgemeinde

Annweiler am Trifels erbringen.

(z) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Handlungen berechtigt, die dem

vorstehend besch riebenen U nternehmensgegenstand unmittelba r oder mit-

telbar dienen oder diesen ergänzen. Sie kann sich hierbei insbesondere ande-

rer Unternehmen bedienen, sich an diesen beteiligen oder solche Unterneh-

men sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

(f) Die Tätigkeit der Gesellschaft dient der kommunalen Aufgabenertüllung und

erfolgt unter Beachtung sämtlicher kommunal- und vergaberechtlicher Vor-

schriften der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (,,GemO"). Dies gilt insbe-

sondere für die Einhaltung der Wirtschaftsgrundsätze (g 85 Abs. 3 GemO) so-

wie die Vorgaben gemäß$ 87Abs. r Satz r Nr. 8 GemO i.V.m. $ 8Abs. rSatz 6

und Abs. z und Abs.3 Kommunalabgabengesetz für das Land Rheinland-

Pfalz.
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(+) Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Rhein-

land-Pfalz (Landesgleichstellungsgesetz - LGG) vom 22:-2:o15 findet in der

jeweils geltenden Fassung Anwendung.

S f Stammkapital, Stammeinlagen

(r) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 5o.ooo,oo (in Worten: Euro

fünfzigtausend).

(z) Gegen Einlage auf das Stammkapital übernimmt die Verbandsgemeinde An-

nweiler am Trifels einen Geschäftsanteil zum Nennbetrag von EUR 5o.ooo,oo
(in Worten: Euro fünzigtausend).

G) Die Stammeinlage ist in voller Höhe sofort fällig und in bar zu erbringen

S + Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr

(r) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet.

(z) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr

(:) Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. Es beginnt mit der Eintra-

gung der Gesellschaft ins Handelsregister und endet am Ende des Kalender-

jahres.

S S Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind

1. die Geschäftsführung

2. der Aufsichtsrat und

3.. die Gesellschafterversammlung

S 6 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft

(r) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Der jeweilige Wer-

kleiter der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels ist kraft Amtes Ge-

schäftsführer der Gesellschaft. Diese Regelung ist echter Satzungsbestandteil

und kann nur durch satzungsändernden Beschluss der Gesellschafterver-

sammlung wieder aufgehoben werden. .

(z) Neben dem Geschäftsführer kraft Amtes können weitere Geschäftsführer

durch den Aufsichtsrat bestellt werden. Die Bestellung durch den Aufsichtsrat
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kann nur aus wichtigem Grund von der Gesellschafterversammlung widerru-

fen werden.

(f) Der Werkleiter der Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels ist als Ge-

schäftsführer stets einzelvertretungsberechtigt. Die übrigen Geschäftsführer

sind jewei ls nur gemei nsam mit dem Werkleiter der Verbandsgemeindewerke

Annweiler am Trifels in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer vertretungsbe-

rechtigt. Sofern nur ein Geschäftsführer bestellt ist und kein Werkleiter der

Verbandsgemeindewerke Annweiler am Trifels als Geschäftsführer kraft Am-

tes vorha nden ist, ist de r Geschäft sfü h rer e i nze lve rtretu ngsbe rechti gt.

(+) Der Aufsichtsrat kann einem oder mehreren Geschäftsführern jeweils Einzel-

vertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den Beschränkungen des $ r8r
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) erteilen.

(S) Die Geschäftsführung leitet die Gesellschaft unter Beachtung der Gesetze,

dieses Gesellschaftsvertrages, der Beschlüsse der Gesellschafterversamm-

lung, allgemeiner Geschäftsanweisungen für die Geschäftsführung sowie der

Anstellungsverträge in eigener Verantwortung. Das Nähere regelt eine Ge-

schäftsordnung, die von der Gesellschafterversammlung zu beschließen ist.

(6) lm Falle der Liquidation der Gesellschaft gelten vorstehende Regelungen in

sinngemäß gleicher Weise für die Liquidatoren.

g 7 Aufgaben und Pflichten der Geschäftsführer

(r) Die Geschäftsführer haben dem Aufsichtsrat regelmäßig über die Angelegen-

heiten der Gesellschaft zu berichten.

(z) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss und den Lagebericht (g rB des

Gesellschaftsvertrages) zusammen mit dem Prüfungsbericht des Abschluss-

prüfers unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts dem Aufsichtsrat

vorzulegen. Zugleich ist der Vorschlag für die Ergebnisverwendung vorzule-

gen.

(:) Die Geschäftsführer haben den Jahresabschluss, den Lagebericht und den

Prüfungsbericht des Abschlussprüfers nebst dem Bericht des Aufsichtsrates

über das Ergebnis seiner Prüfung unverzüglich der Gesellschafterversamm-

lung vorzulegen.

(+) Die Geschäftsführer haben in den Angelegenheiten der Gesellschaft die Sorgfalt ei-

nes ordentlichen Geschäftsmannes anzuwenden. Geschäftsführer, die ihre Oblie-

genheiten verletzen, haften der Gesellschaft für den entstandenen Schaden.
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$ 8 Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die Gesellschaf-
terversammlung kann eine höhere Zahl festsetzen.

Der jeweilige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels
gehört dem Aufsichtsrat kraft seines Amtes an.

D ie we ite re n Aufsichtsratsm itg I iede r werden von der Gese I I schaft e rver-
sammlung für fünf Jahre gewählt. lhre Amtszeit endet mit Schluss der Ge-

sellschafterversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäfts-
jahr nach der Wahl beschließt. Hierbei wird das Geschäftsjahr in dem die
Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Wiederwahl ist zulässig. Die Bestel-
lung der Aufsichtsratsmitglieder kann vor Ablauf der Amtszeit von der Ge-

sellschafterversammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgege-
benen Stimmen widerrufen werden.

Bei der Wahl gemäß Ziffer 3 hat die Gesellschafterversammlung zu berück-
sichtigen, dass der Aufsichtsrat in seiner Zusammensetzung mit den Mit-
gliedern des Werkausschusses des Eigenbetriebs Wasserversorgung & Re-

generative Energien sowie Abwasserbeseitigungsei nrichtung der Ver-
bandsgemeinde Annweiler am Trifels gemäß $ 3 EigAnVO identisch sein
soll.

Dauernd verh inderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die Gesellschafter-
versammlung abzuberufen und durch Neuwahl zu ersetzen. Sinkt die Mit-
gliederzahl des Aufsichtsrates durch vorzeitiges Ausscheiden von Mitglie-
dern unter die für die Beschlussfähigkeit notwendige Zahl ($r3 Abs. z), so

muss unverzüglich eine Gesellschafterversammlung zur Vornahme von Er-

satzwahlen einberufen werden. Die Amtsdauer des anstelle eines vorzeiti-
gen ausgeschiedenen Mitglieds Gewählten beschränkt sich auf die restli-
che Amtszeit des Ausgeschiedenen.

Die Geschäftsführer haben beijeder Anderung in den Personen des Auf-
sichtsrates eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates unverzüglich zum
Ha nde lsreg iste r e i nzu reiche n.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist kraft Amtes der jeweilige Bürgermeister
der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels. Der Aufsichtsrat wählt einen
stellvertretenden Vorsitzenden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates hat Anspruch auf Auslagenersatz, gegebe-

nenfalls in pauschalierter Form. Soll für die Tätigkeit als Aufsichtsrat eine
Vergütung gewährt werden, beschließt hierüber sowie über die Höhe der
Vergütung d ie Gesellschafterversa mmlung.

5
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1

g 9 Aufgaben des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführer in ihrer Geschäftsführung zu för-
dern, zu beraten und zu überwachen. Die Rechte und Pflichten des Auf-
sichtsrates werden d u rch Gesetz, Gese I lschaftsve rtag u nd Geschäftsord n u n g

bestimmt.

2 Zu den Aufgaben gehören insbesondere:

a) Beratung und Überwachung der Geschäftsführung.

b) Bestellung und Widerruf der Bestellung der Geschäftsführer sowie Ab-
schluss, Anderung, Aufhebung oder Kü nd igung der Anstellungsverträge,

c) die Aufstellung und Anderung einer Geschäftsordnung für die Geschäfts-
führung,

d) die Ein berufung der außerordentlichen Gesel lschafterversammlung, wenn
das Wohl der Gesellschaft es erfordert,

e) die Teilnahme an der Gesellschafterversammlung,

f) die Prüfung des Jahresabschlusses und des Berichts an die Gesellschafter-
versammlung gemäß $ rz Nr. r des Gesellschaftervertrages,

g) die besondere Zuständigkeiten nach vorheriger gemeinsamer Beratung

mit der Geschäftsführung gemäß $rz Nr. z des Gesellschaftervertrages,

h) die Zustimmung zum Wirtschaftsplan gemäß $ r9 des Gesellschaftsver-

trages

Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit eine Berichterstat-
tung nach Maßgabe des $ 9o Abs. 3, 4 und 5 Satz r und z AktG verlangen.

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse wählen, namentlich zu

dem Zweck seine Verhandlungen und Beschlüsse vorzubereiten oder um de-

ren Ausführung zu überwachen.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates und seiner Ausschüsse können die Aus-

übung ihrer Obliegenheiten nicht anderen Personen übertragen

6. Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung

3

4.

5
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2

Seo

Sorgfaltspfl icht der Aufsichtsratsmitglieder

Aufsichtsratsmitglieder, die ihre Sorgfaltspflichten verletzen und die ihnen ob

liegende Verantwortung außer Acht lassen, sind der Gesellschaft zum Ersatz

des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Sie haben die Sorgfalt eines

ordentl ichen Geschäftsmannes anzuwenden.

Sre

Sitzung des Aufsichtsrates

1. Der Aufsichtsrat hält bei Bedarf, mindestens aber eine Sitzung jährlich ab.

Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates einberufen und
geleitet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates muss den Aufsichtsrat unverzüg-

lich einberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder oder die Ge-

schäftsführer dies unter Angabe des Zweckes und der Gründe verlangen. Die

Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung stattfinden.

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner von der
Gesellschafteryersa mmlung gewählten M itgl ieder ($ro) bei der Beschlussfas-

sung anwesend ist. Er fasst, soweit durch den Gesellschaftsvertrag nichts an-

ders bestimmt ist, seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

3. DerAufsichtsrat kann Beschlüsse im Umlaufuertahren schriftlich oder in Text-
form fassen, wenn seine sämtlichen Mitglieder diesem Verfahren zustim-
men.

4. Über die Beschlüsse sind Niederschriften anzufertigen, die vom Vorsitzenden
zu unterschreiben sind. Die Vollständigkeit und VerFügbarkeit der Nieder-
schriften sind sicherzustellen

5. Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, bei dessen

Verh inderung von sei nem Stel lvertreter, a bgegeben.

6. Die Geschäftsführer nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrates teil, es sei

denn, der Aufsichtsrat beschließt anders.

Sez
Gemeinsame Beratung von Geschäftsführung

und Aufsichtsrat
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1. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag
der Geschäftsführung über die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und
hierüber schriftlich an die Gesellschafterversammlung zu berichten. ln dem Be-

richt hat der Aufsichtsrat ferner zu dem Ergebnis der Prüfung des Jahresab-
schlusses durch den Abschlussprüfer Stellung zu nehmen. Am Schluss des Be-

richts hat der Aufsichtsrat zu erklären, ob nach dem abschließenden Ergebnis
seiner Prüfung Einwendungen zu erheben sind und ob er den von der Ge-

schäft sfü h ru n g aufgeste I lte n Ja h resa bsch luss bi I I igt.

2. Der Zuständigkeit des Aufsichtsrates unterliegt nach vorheriger gemeinsamer
Beratung mit den Geschäftsführern die Beschlussfassung über:

a)

b)

c)

d)

die Grundsätze der Geschäftspolitik,

die Einstellung in und die Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen ($

zz Abs. z),

die Zustimmung zur Verfügung über Geschäftsanteile Geschäftsantei-

len und zum Beitritt neuer Gesellschafter ($ r3),

die Zustimmung zur Errichtung von Zweigniederlassungen, den Er-

werb oder die Veräußerung von Unternehmen oder deren Beteiligung,

soweit hierfür nicht die Gesellschafterversammlung zuständig ist.

Die Bestellung und die Abberufung von Prokuristen und Handelsbe-

voll mächtigten für den gesa mten Geschäftsbetrieb,

Die Vorbereitung der Vorlagen an die Gesellschafterversammlung,

Abschluss, Anderung, Aufhebung und Kündigung von Dienst- und Ar-

beitsverträgen,

Abschluss, Anderung, Aufhebung und Kündigung von Pacht- und

D ie nstle istu n gsve rträ gen ode r sonsti gen Ve rträgen m it e i ne r Laufze it

von mehr als zwei Jahren,

die Bestellung des Abschlussprüfers,

den Abschluss, die Anderung, Kündigung und Aufhebung von Beherr-

schungs- und Gewinnabführungsverträgen oder sonstigen Unterneh-

mensverträgen im Sinne der $$ zgt, 292 Abs. r AktG,

die Gewährung von Tantiemen und Pensionszusagen,

den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von Grundstücken und

grundstücksgleichen Rechten, sonstige Verfügungen über Grundstü-

cke und grundstücksgleiche Rechte sowie die Verpflichtung zur Vor-

na hme solcher Rechtsgeschäfte,

e)

f)

e)

h)

k)

i)

j)

r)

Seite 7h3



13.11.2O23

n)

o)

2.

m) die Stimmrechtsausübung bei Gesellschaften, an denen die Gesell-

schaft beteiligt ist, falls der Beschlussgegenstand zu den zustim-

mungsbedürftigen Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung zählt,

sowie Satzungsänderungen bei Betei ligungsgesel lschaften,

die Vergabe von Darlehen, Übernahme von Bürgschaften und Garan-

tieverpflichtungen, Aufnahme von Krediten, Abschluss von Gewähr-

leistungsverträgen und Bestellung sonstiger Sicherheiten durch die

Gesellschaft, soweit eine Festsetzung im Wirtschaftsplan nicht er-

folgt ist,

die Einleitung von Rechtsstreitigkeiten und prozessbeendenden Hand-

lungen und Erklärungen.

1

$ r.3 Verfügung über Geschäftsantei le, Zustimmungsefordernis

Jede Verfügung über einen Geschäftsanteil oder einen Teil eines Geschäfts-

anteils bedarf vorbehaltl ich satzungsmäßiger Ausnah meregelungen zu ihrer

Wirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Aufsichtsrates. Diese Bestim-

mungen gelten für jegliche Verfügungen über einen Geschäftsanteil durch

Rechtsgeschäft unter Lebenden, auch z.B. für Verpfändung und Bestellung ei-

nes Nießbrauchs sowie den Abschluss von atypischen Unterbeteiligungen,

Treuhandvereinbarungen u nd Verfügungen ü ber Gewinnantei le.

$ r.4 Gesellschafterversammlung

Alljährlich - jeweils in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres -findet
eine ordentliche Gesellschafterversammlung statt, in der unter anderem Über

die Feststellung des Jahresabschlusses, die Gewinnverwendung und die Ent-

lastung der Geschäftsführung zu beschließen ist. Weitere Gesellschafterver-

sammlungen sind bei Bedarf von der Geschäftsführung in Abstimmung mit

de m Vorsitze nden des Aufsichtsrates e i nzu berufen.

Die Gesellschafter sind zu den Gesellschafterversammlungen durch einge-

schriebenen Brief einzuladen. Die Einladung kann durch einen GeschäftsfÜh-

rer bewirkt werden, auch wenn er nicht einzelvertretungsberechtigt ist.

Die Einladung hat mit einer Frist von zwei Wochen zu erfolgen, wobei der Tag

der Einladung und der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen sind. Ta-

gungsort, Tagungszeit und Tagesordnung sind in der Einladung mitzuteilen.

Für die Einladung genügt die Absendung an die letzte der Gesellschaft vom
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Gesellschafter mitgeteilte Ansch rift .

3 Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens drei

Viertel des stimmberechtigten Stammkapitals vertreten sind. Fehlt es hieran,

so ist innerhalb von einer Woche mit einer Einladungsfrist von zwei Wochen

eine neue Versammlung mit gleicher Tagesordnung einzuberufen, welche

dann immer beschlussfähig ist; hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

4. Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung vertreten

lassen. Die Vertretungsbefugnis muss der Gesellschafterversammlung auf

Verlangen durch Vollmacht in Textform nachgewiesen werden. Auch eine

umfassende Vertretung eines Gesellschafters bei der Ausübung und Wahr-

nehmung seiner Gesellschafterrechte durch einen Bevollmächtigten, insbe-

sondere aufgrund einer Vorsorgevollmacht oder durch einen zur Berufsver-

schwiegenheit verpfl ichteten Dritten, ist zulässig.

Der Aufsichtsrat ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzuneh-

men. Die Geschäftsführung ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung

teilzunehmen, sofern die Gesellschafterversammlung nichts anderes be-

schließt.

g e5 Leitung der Gesellschafterversammlung und Beschlussfassung

1 Die Leitung der Gesellschafterversammlung hat der Vorsitzende des Aufsichts-
rates oder bei seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende. Sind beide
verhindert, so hat ein Mitglied der Geschäftsführung die Versammlung zu leiten.

2. Auf Antrag kann die Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit be-

schließen, geheim durch Stimmzettel abzustimmen. Bei der Beschlussfassung
zur Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates sowie zur Wahl und

zur Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern ist auf Antrag eines Gesellschaf-

ters geheim durch Stimmzettel abzustimmen, wenn Gesellschafter, deren Ge-

schäftsanteile zusammen mindestens dem zehnten Teildes Stammkapitals ent-
sprechen, dieses beschließen.

3. Bei Stimmenthaltung gilt die Stimme als nicht abgegeben, das Gleiche gilt im
Falle schriftlicher Abstimmung bei Angabe ungültiger oder ungeschriebener
Stimmzettel. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

4. Bei Wahlen ist nur derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der abgegebenen
Stimmen auf sich vereinigt.

5. Über die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist eine Niederschrift anzu-

fertigen, die von dem Schriftführer und dem die Versammlung schließenden
Versammlungsleiterzu unterzeichnen ist. Die Vollständigkeit und Vertügbarkeit

Seite 9h3



13.11.2O23

der Niederschriften ist sicherzustellen. Bei Wahlen sind die Namen der vorge-
schlagenen Personen und die Zahl der auf sie entfallenden gültigen Stimmen
anzugeben.

g r.6 Zuständigkeit der Gesellschafteruersammlung

Die Gesellschafterversammlung beschließt über alle Angelegenheiten, die nicht
durch zwingende Vorschriften des Gesetzes oder durch diesen Gesellschafterver-
trag dem Aufsichtsrat oder der Geschäftsführung anvertraut sind.

Die Gesellschafterversa mmlung beschließt a lso insbesondere

i)

j)

a) die Feststellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung, Anhang),

die Verwendung des Bilanzgewinns,

den Ausgleich des Bilanzverlustes,

die Teilung, die Zusammenlegung sowie die Einziehung von Geschäftsan-

teilen,

die Entlastung der Geschäftsführer und des Aufsichtsrates,

die Wahl und die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,

d ie Geltend machung von Ersatzansprüchen gegen Geschäftsführer, M it-

glieder des Aufsichtsrates oder Gesel lschafter,

die Anderung des Gesellschaftsvertrags, einschließlich Erhöhung und Her-

absetzung des Stammka pita ls

die Umwandlung, die Verschmelzung oder die Eingliederung der Gesell-

schaft,

die Auflösung der Gesellschaft.

b)

c)

d)

e)

0

e)

h)

$ r.7 Mehrheitserfordernisse i n der Gesellschafterversammlung

Die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung werden, soweit gesetzliche
Bestimmungen oder dieser Gesellschaftsvertrag nicht entgegenstehen, mit ein-
facher Mehrheit der angegebenen Stimmen gefasst.

Besch lüsse der Gesellschafterversa mmlung über
a) die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern,
b) die Anderung des Gesellschaftsvertrags,
c) die Umwandlung der Gesellschaft,
d) die Auflösung,

bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen
Stimmen.

1.

2
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$ l.8 Jahresabschluss, Lagebericht, Prüfung und Ergebnisverwendung

(r) Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und

Lagebericht sind von der Geschäftsführung nach den gesetzlichen Vorschrif-

ten und innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzustellen.

(z) Jahresabschluss und Lagebericht sind in entsprechender Anwendung der Ei-

genbetriebs- und Anstaltsverordnung, soweit sich nicht die entsprechenden

Anforderungen bereits aus dem Handelsgesetzbuch ergeben oder weiterge-

hende gesetzliche Vorschriften gelten, aufzustellen und zu prüfen. Der Auf-

trag an den Abschlussprüfer ist auch auf die sich aus $ 53 Abs. r Nr. r und z des

HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

(f) Der Gesellschafterin, der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und dem

Rechnungshof Rheinland-Pfalz stehen die Befugnisse und Rechte gemäß

SS Sg, S+ und 44 HGrG zu. Für die überörtliche Prüfung der Haushalts- und

Wirtschaftsführung wird das Recht nach Maßgabe des $ rro Abs. 5 GemO ein-

geräumt.

(+) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers hat

d ie Geschäftsfü hrung der Gesellschafterversammlung den Jah resabschluss,

den Lagebericht und den Prüfungsbericht zum Zwecke der Prüfung nach $ rz
N r.r des Gesel lschaftsvertrages vorzu legen.

(S) Unverzüglich nach Eingang des Prüfungsberichts des Abschlussprüfers hat

die Geschäftsfüh rung der Gesellschafterversa mmlung den Jahresa bsch luss,

den Lagebericht und den Prüfungsbericht zum Zwecke der Feststellung des

Jahresabschlusses vorzulegen. Zugleich hat die Geschäftsführung dem Auf-

sichtsrat und der Gesellschafterversammlung einen Vorschlag zur Verwen-

dung des Ja hresergebnisses zur Besch lussfassu ng vorzulegen.

(6) Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Ergebnisverwendung sowie das

Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sind ent-

sprechend den Vorgaben des $ 87 Abs. 3 Nr. z GemO öffentlich bekanntzuma-

chen. Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden an sieben Werktagen

bei der Verbandsgemei ndeverwaltung wä h rend der allgemeinen Öffnungs-

zeiten öffentlich ausgelegt. ln der öffentlichen Bekanntmachung ist auf die

Auslegung hinzuweisen.

(il Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass der Gesellschafterin als beteiligte Ge-

bietskörperschaft die für ihren konsolidierten Gesamtabschluss ertorderli-

chen lnformationen, Unterlagen und Belege so rechtzeitig vorgelegt werden,

dass der konsolidierte Gesamtabschluss innerhalb von elf Monaten nach Ende

des Haushaltsjahres aufgestellt werden kann ($ ro9 Abs. 8 GemO).
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S eg Wirtschaftsplan

(r) Die Geschäftsführung stellt in sinngemäßer Anwendung der für kommunale

Eigen betriebe geltenden kommunalrechtlichen Vorschriften für Rhei nland-

Pfalz für jedes Geschäftsjahr bis zum 30. November des Vorjahres einen Wirt-

schaftsplan auf, der insbesondere aus einem Erfolgsplan, einem Vermögens-

plan und einer Stellenübersicht besteht. Dieser Wirtschaftsplan ist dem Auf-

sichtsrat zur Zustimmung vorzulegen.

(z) Der Wirtschaftsplan ist unter Berücksichtigung sämtlicher kommunalrechtli-

cher Anforderungen (insbesondere $ r5 EigAnVO) aufzustellen; insbesondere

ist der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen

und der an der Gesellschaft beteiligten Gebietskörperschaft zur Kenntnis zu

bringen.

S zo Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im elektronischen Bundesanzei-

ger, soweit kommunalrechtliche Vorschrift nicht zusätzliche Bekanntmachungen

fordern.

S zr Gründungskosten

Die Gründungskosten (Beurkundungskosten, Kosten der Eintragung im Handelsre-

gister, sonstige Rechts- und Steuerberatungskosten) werden bis zu einem Betrag

von EUR 2.5oo,oo von der Gesellschaft übernommen

$ zz Gerichtsstand

Ausschließlicher örtlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusam-

menhang mit diesem Vertrag ist Landau in der Pfalz. Der sachliche Gerichtsstand

bleibt unberührt.

Szl Schlussbestimmungen

(r) Alle das Gesellschaftsverhältnis betreffenden Vereinbarungen zwischen der

Gesellschaft und der Gesellschafterin bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der

Schriftform, soweit nicht ein Gesellschafterbeschluss und/oder notarielle Be-

urkundung erforderlich ist. Dies gilt auch für die Anderung oder Aufhebung

dieser Schriftformklausel.

(z) Falls einzelne Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrags unwirksam sein

sollten oder dieser Vertrag Lücken enthält, wird dadurch die Wirksamkeit der

übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke ist durch die Ge-

sellschafterin eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die, soweit recht-
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lich zulässig, dem am nächsten kommt, was die Gesellschafterin gewollt ha-

ben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt hätte, falls sie den

Punkt bedacht hätte.

(:) Soweit in dieser Satzung ausdrückliche Bestimmungen nicht getroffen sind,

finden die Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-

schränkter Haftung unter Berücksichtigung der kommunalrechtlichen Rege-

lungen Anwendung.

den

Christian Burkhart
Bürgermeister
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